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unabhängig vom eigentlichen
Rechtsstreit vor dem Verwal-
tungsgerichtshof. Anders als
das Gerichtsverfahren findet
die Mediation unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit
statt. Ziel ist, dass die Beteilig-
ten gemeinsam eine Lösung
für den Konflikt erarbeiten.

Auswirkungen auf laufende
Genehmigungsverfahren für

macht indes keine Angaben
zum laufenden Verfahren.
Sprecher Helmut Schmidt be-
stätigte auf Nachfrage unserer
Zeitung lediglich, dass eine
Mediation läuft. Vertraulich-
keit während des Verfahrens
sei vereinbart worden.

Die Mediation mit einem
speziell ausgebildeten Güte-
richter läuft vertraulich und

Von Lutz Benseler

KORBACH. Im Streit um den
Teilregionalplan, der die Vor-
ranggebiete für neue Wind-
kraftanlagen festlegt, bemüht
sich der Verwaltungsgerichts-
hof (VGH) in Kassel zu schlich-
ten: Im Rahmen eines Mediati-
onsverfahrens sollen die kla-
genden Kommunen und das
Regierungspräsidium (RP) sich
gütlich einigen. Der erste Ter-
min vor dem Güterichter hat
laut RP bereits am Donnerstag
stattgefunden.

Gegen den Teilregionalplan
Energie hatten die Kommu-
nen Diemelsee, Diemelstadt,
Willingen und Korbach einen
so genannten Normenkon-
trollantrag beim Verwaltungs-
gerichtshof eingereicht. Ziel
des Normenkontrollverfah-
rens ist, zu prüfen, ob der Teil-
regionalplan mit höherrangi-
gem Recht vereinbar ist.

Die Stadt Korbach sieht ihr
verfassungsmäßig garantier-
tes Selbstverwaltungsrecht
und die kommunale Planungs-
hoheit durch eine Ausweisung
von fünf Vorranggebieten
nicht ausreichend im Aufstel-
lungsverfahren berücksich-
tigt. Vor gut einem Jahr spra-
chen sich die Stadtverordne-
ten deshalb mehrheitlich da-
für aus, den Klageweg zu be-
schreiten.

Nun soll offenbar auf Initia-
tive des VGH eine gütliche Ei-
nigung erzielt werden. Das
hatte Korbachs Bauamtsleiter
Stefan Bublak in der Stadtver-
ordnetenversammlung auf
Nachfrage von Bernd Klaus
(Freie Wähler) bestätigt. Der
Verwaltungsgerichtshof selbst

Windkraft: Einigung angestrebt
Streit um Regionalplan: Verwaltungsgerichtshof Kassel initiiert Mediationsverfahren beim Güterichter

neue Windkraftanlagen habe
die aktuelle Entwicklung
nicht, erklärte Michael Con-
rad, Sprecher des Regierungs-
präsidiums. Grundlage ist
nach wie vor der gültige Re-
gionalplan, der Vorranggebie-
te festlegt und auf zwei Pro-
zent der Fläche in Nordhessen
beschränkt. Die eigentliche
Anlagen-Genehmigung läuft

nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG).

Anders wäre die Situation,
würde der Teilregionalplan
gekippt: Denn bislang gewähr-
leistet er im Umkehrschluss
auch, dass auf 98 Prozent der
Fläche keine Windkraftanla-
gen gebaut werden dürfen.
Diese Begrenzung fiele dann
weg.

Eine Einigung in Sicht? Der Teilregionalplan regelt derzeit, auf welchen Vorrangflächen neue Wind-
kraftanlagen entstehen können. Dagegen haben vier Kommunen geklagt. Foto: Jens Büttner/dpa

Kommentar

Pyrrhussieg
verhindern

S ollten die Kommunen
den Teilregionalplan mit
ihrem Normenkontroll-

antrag tatsächlich kippen,
wäre das ein Pyrrhussieg:
Neue Windkraftanlagen wä-
ren nicht mehr nur auf den
festgeschriebenen Vorrangflä-
chen möglich – und auch das
ursprüngliche Ansinnen,
Windkraft in bestimmten Ge-
bieten zu verhindern, die jetzt
noch im Plan enthalten sind,
wäre obsolet. Einen Ausgleich
im Konflikt vor dem Verwal-
tungsgerichtshof zu finden,
liegt daher im Interesse aller.
Nur so lässt sich schnell Pla-
nungssicherheit schaffen,
auch im Sinne der Bürger.
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